
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG 
RHEIN-SELZ 
 

Anmeldung einer Weinbergs-, Funzel- und Felderrundfahrt zur Brauchtumspflege Nr. 

Datum / Zeitraum:  am: von  Uhr bis  Uhr 

Antragsteller:   

Anschrift:   

Verantwortliche Person:  

Telefon:   

Email:  

Anzahl Teilnehmer: Preis pro Teilnehmer: € (Diese Angabe ist erforderlich, siehe Merkblatt) 

Angaben zu den eingesetzten Fahrzeugen: 

Kfz-Kennzeichen     Fahrzeugführer 

Zugfahrzeug  Anhänger  Name, Vorname, Mobiltelefonnr. 

1 

2 

Die Fahrzeugscheine, bzw. Betriebserlaubnisse, das erforderliche Gutachten eines Sachverständigen 

(TÜV/DEKRA/etc.), der Nachweis über die Haftpflichtversicherung sowie der Führerschein sind während der Fahrt 

mitzuführen. 

Das Befahren folgender Gemarkung/en ist beabsichtigt (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐Dalheim☐Dexheim☐Dienheim☐Dolgesheim☐Dorn-Dürkheim☐Eims- 

heim☐Friesenheim☐Guntersblum☐Hahnheim☐Hillesheim☐Köngernheim 

☐Ludwigshöhe☐Mommenheim☐Nierstein☐Oppenheim☐Selzen 

☐Uelversheim☐Undenheim☐Weinolsheim☐Wintersheim☐  

Erklärung: 
Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller 
Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer 
Durchführung an den zu benutzenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und –einrichtungen sowie an Grundstücken 
(Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt. Der 
Veranstalter erklärt ferner, dass er und die Teilnehmer auf Schadensersatzansprüche gegen den Straßenbaulastträger und die 
Erlaubnisbehörde verzichten, die durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen und Wirtschafts-
/Feldwege samt Zubehör verursacht sein könnten. Dem Veranstalter ist bekannt, dass die Straßenbaulastträger und die 
Erlaubnisbehörde keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen und Wege uneingeschränkt benutzt werden können. 
Der Veranstalter (Antragsteller und, falls abweichend, der verantwortliche Ansprechpartner) erklärt, dass ihm das Merkblatt 
Weinbergs-, Funzel- und Felderrundfahrten zur Brauchtumspflege der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bekannt ist und die 
Einhaltung der Voraussetzungen und Verfahrensweisen hiermit versichert wird. 
 

 
 

Ort, Datum     
       Unterschrift Antragsteller 
Der Antrag ist einzureichen bei der 

Verbandsgemeinde Rhein-Selz 
Fachbereich Ordnungsamt/Bürgerdienste 
Straßenverkehrsbehörde  Sachbearbeiter: Herr Fechner 
Sant´Ambrogio- Ring 33   Tel.: 06133/4901-269 
55276 Oppenheim   Email: wbr@vg-rhein-selz.de 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 


